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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH (MCC HaMü): Jahresabschluss 2024; 
Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2025 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   03.09.2025 Hauptausschuss Vorberatung 
   03.09.2025 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
Abweichend von der durch Ratsbeschluss vom 09.12.2020 auf den Ausschuss für Wohnen, Liegen-
schaften, Finanzen und Wirtschaft übertragenen Zuständigkeit für Beteiligungsangelegenheiten (Ziffer 
II (Zuständigkeiten der Ratsausschüsse), 2.2.2 5. Spiegelstrich) zieht der Rat diese Angelegenheit an 
sich und beschließt: 
 
Die Vertretung der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der MCC HaMü wird ermäch-
tigt, folgende Entscheidungen zu treffen: 
 

1. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss der MCC HaMü für das Ge-
schäftsjahr 2024, abschließend 

 
 in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit    7.729.269,72 € 
 
 sowie einem in der GuV 

ausgewiesenem Jahresfehlbetrag von     746.186,07 € 
 
wird festgestellt. 
 

2. Der Bilanzverlust in Höhe von 4.529.289,52 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

3. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung er-
teilt. 
 

4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
CURACON GmbH, Münster, bestellt. 

 

Amt für Finanzen und 

Beteiligungen 

 

15.08.2025 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Dr. Winterling 

Telefon: 492-2036 

Winterling@stadt-

muenster.de 
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II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
 
Begründung: 

 
Die Zuständigkeiten der Ratsausschüsse sind mit Ratsbeschluss vom 09.12.2020 (Vorlage 
V/1003/2020), zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 14.06.2022, festgelegt worden. Das Rück-
holrecht durch einen Ratsbeschluss besteht, da die Delegation auf einem einfachen Ratsbeschluss 
beruht und § 19 Abs. 1 Satz 2 Hauptsatzung dies vorsieht. 
 
Die Stadt Münster ist mit 92,09 % am Stammkapital der MCC HaMü beteiligt. Nach § 10 Abs. 5.2, 
Abs. 5.3, Absatz 5.11 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschafterversammlung insbesondere 
zuständig für die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung 
des Ergebnisses, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung sowie 
die Wahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Abschlussprüfung. 
 
Die Bilanz zum 31.12.2024 schließt mit einer Bilanzsumme von 7.729 T€ ab (Vorjahr 6.723 T€). Die 
Eigenkapitalquote beträgt 62,2 % (Vorjahr: 77,4 %). 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe 
von -746 T€ aus. Das Ergebnis liegt damit um 1.197 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres  
(-1.943 T€). Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 5.797 T€ um 1.764 T€ auf 
7.561 T€ verbessert (+30 %). Ursächlich für die positive Entwicklung im Ergebnis ist neben der Stei-
gerung der Umsätze der moderatere Anstieg des Materialaufwands um 21 %; von 2.812 T€ auf 
3.392 T€. Dagegen verblieb der Personalaufwand mit 3.097 T€ nahezu auf Vorjahresniveau. Der 
sonstige betriebliche Aufwand verringerte sich von 1.675 T€ auf 1.513 T€. 
 
Ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2024 sind der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrech-
nung, dem Anhang sowie dem Lagebericht der MCC HaMü zu entnehmen (vgl. Anlage 1 und 2). Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, Münster, hat den Jahresabschluss geprüft und 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat der MCC HaMü hat in seiner 
Sitzung am 27.06.2025 über die o.g. Beschlusspunkte beraten und der Gesellschafterversammlung 
der MCC HaMü die Beschlussfassung empfohlen 
 
Einschätzung des Beteiligungsmanagements zum Jahresabschluss 

 
Nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH, 
Münster, haben sich aus Sicht des Beteiligungsmanagements keine Einwendungen gegen diesen 
oder zusätzliche Hinweise hierzu ergeben. Nach Durchsicht des vorgelegten und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlussberichtes erscheint der Jahresab-
schluss als plausibel und vermittelt ein hinreichend nachvollziehbares Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der MCC HaMü zum Bilanzstichtag. 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
gez. 
 
Christine Zeller 
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Stadtkämmerin 
 
Anlagen: 

 
Anlage A 
Anlage 1 Jahresabschluss 2024 & Prüfbericht 
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